
              Förderpreis der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG
           für besondere Leistungen in der musikalischen Jugendarbeit

                                           Richtlinien für die Förderung

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG stiftet einen Förderpreis für besondere Leistungen in der 
musikalischen Jugendarbeit. Mit dem Preis werden die Musikvereinigungen des Kreismusikverbands 
Bernkastel-Wittlich ausgezeichnet, die sich verstärkt um die Nachwuchsförderung bemühen. 

Die Fördersumme beträgt insgesamt 2.000 Euro. Sie kann unter den Preisträgern aufgeteilt werden. 
Die Jury entscheidet über die Höhe und Anzahl der Förderpreisstufen.

Die Auszeichnung wird jährlich verliehen. Die Aushändigung des Förderpreises erfolgt durch die Vertretung 
der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG und des Kreismusikverbands Bernkastel-Wittlich. 
Der Förderpreis wird zunächst für die Jahre 2008 bis 2012 vergeben.

Prämiert werden zukunftsweisende Ausbildungskonzepte und besondere Jugendprojekte im musikalischen 
und im außermusikalischen Bereich die dazu dienen, den musikalischen Nachwuchs zu erhalten und zu 
fördern sowie den Zielen der Jugendordnung der Kreismusikjugend Bernkastel-Wittlich entsprechen.

Bewerben kann sich jede Mitgliedsvereinigung des Kreismusikverbands Bernkastel-Wittlich (KMV). Die 
Bewerbungen sind bei der Geschäftsstelle des KMV einzureichen. 

Dem Antrag beizufügen sind eine schlüssige Dokumentation der Maßnahme, sowie die Bestätigung durch 
den örtlichen Gemeindevorstand.

Die Frist für die Antragstellung endet jeweils zum 31.12. des Jahres, in dem die Maßnahme durchgeführt wurde.

Über die Vergabe entscheidet eine Jury, der angehören:
- der/die Vorsitzende des Kreismusikverbands Bernkastel-Wittlich,
- der/die Jugendleiter(in) der Kreismusikjugend Bernkastel-Wittlich,
- der/die Leiter(in) der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich
- eine(r) vom Kreismusikverband zu berufende Sachverständige(r),
- ein(e) Vertreter(in) der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG.

Die Beschlüsse der Jury werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Entscheidungen 
der Jury sind nicht anfechtbar. 

Wittlich, im März 2009

Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Kreismusikverband Bernkastel-Wittlich e.V.


